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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse 
 

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse verlautbart gemäß § 456 Abs. 1 ASVG: 

1. Änderung der Krankenordnung 2016 
 

Die Krankenordnung 2016 der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse, amtliche Verlautbarung im Internet 
Nr.: 43/2016 vom 23.03.2016, wird wie folgt geändert: 
 

1. Das Inhaltsverzeichnis samt Überschrift lautet: 

„Inhaltsverzeichnis   

1. Abschnitt – Ärztliche Hilfe und gleichgestellte Leistungen   

1. Unterabschnitt – Ärztliche Hilfe   
Allgemeines § 1 
e-card, Europäische Krankenversicherungskarte und Bürgerkarte § 2 
Begriffsbestimmungen § 3 
Ausstellung der e-card § 4 
Allgemeine Verwendung der e-card und der EKVK – Information über Karteninhalte 
der e-card § 5 
Benützung der e-card, der Europäischen Krankenversicherungskarte oder einer 
Ersatzbescheinigung für Leistungen der Kasse im In- und Ausland § 6  
Ärztliche Hilfe mit Überweisungs- oder Zuweisungsschein § 7 
Arztwechsel § 8 
Verwendung der Bürgerkarte statt der e-card § 9 
Europäische Krankenversicherungskarte – EKVK 
European Health Insurance Card – EHIC § 10 
Gültigkeitsdauer der Europäischen Krankenversicherungskarte § 11 
Einschränkungen für die Ausstellung einer EKVK § 12 
Verlust, Sperre und Neuausstellung der e-card und der EKVK nach einer 
Verlustmeldung § 13 
Änderung der Angaben auf der e-card und der EKVK § 14 
Verzicht und Kartenrückgabe von e-card oder EKVK § 15 
Behandlung in der Ordination § 16 
Ärztliche Krankenbesuche § 17 
Auswahl des zuständigen Arztes/der zuständigen Ärztin § 18 
Besondere Mitteilungspflichten bei Leistungsinanspruchnahme § 19 
   

2. Unterabschnitt – Leistungen, die der ärztlichen Hilfe gleichgestellt sind   
Logopädisch-phoniatrisch-audiologische Behandlung § 20 
Physiotherapie § 21 
Ergotherapie § 22 
Psychotherapie durch Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen § 23 
Diagnostische Leistung eines klinischen Psychologen oder einer klinischen Psychologin § 24 
   

3. Unterabschnitt – Regelungen für die Inanspruchnahme von Leistungen, 
für die eine elektronische Administrationsunterstützung durch das 

elektronische Bewilligungs- und Antragsservice (eBS) besteht   
Verpflichtungen des/der Versicherten bei Inanspruchnahme von Leistungen, für die 
eine elektronische Administrationsunterstützung durch das elektronische Bewilligungs- 
und Antragsservice (eBS) besteht §  25 
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2. Abschnitt – Zahnbehandlung und Zahnersatz sowie Kieferregulierungen 
für Kinder und Jugendliche   

Leistungserbringer/Leistungserbringerinnen § 26 
Kieferregulierungen für Kinder und Jugendliche § 27 
   

3. Abschnitt – Heilmittel, Heilbehelfe und Hilfsmittel   
Heilmittel § 28 
Nachweis des Jahres-Nettoeinkommens § 29 
Heilbehelfe § 30 
Hilfsmittel § 31 
Mindestgebrauchsdauer § 32 
   

4. Abschnitt – Krankengeld   
Arbeitsunfähigkeitsmeldung § 33 
Meldung des Arbeitsentgeltes § 34 
Nachweis der Anspruchsberechtigung für ein erhöhtes Krankengeld § 35 
Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit § 36 
   

5. Abschnitt – Kostenerstattung   
Kostenerstattung bei Inanspruchnahme von Wahlärzten/Wahlärztinnen oder Wahl-
Gruppenpraxen § 37 
Keine Kostenerstattung § 38 
Sonstige Vorschriften bei Kostenerstattung § 39 
Kostenerstattung für die Behandlung durch Wahlzahnärzte/Wahlzahnärztinnen, 
Zahnärzte/Zahnärztinnen in Wahl-Gruppenpraxen, zahnärztliche Wahl-Gruppenpraxen 
und Wahleinrichtungen § 40 
Kostenerstattung bei Erbringung von Leistungen nach § 153a Abs. 4 ASVG § 41 
Kostenzuschuss bei Fehlen einer regional ausgewogenen flächendeckenden Versorgung § 42 
Heilmittelverordnung durch Wahlärzte/Wahlärztinnen, Ärzte/Ärztinnen in Wahl-
Gruppenpraxen oder Wahleinrichtungen § 43 
Kostenerstattung für Privatrezepte § 44 
Kostenerstattung für Behandlungen, die der ärztlichen Hilfe gleichgestellt sind § 45 
Kostenerstattung für Heilbehelfe § 46 
Kostenerstattung für Hilfsmittel § 47 
Kostenzuschuss für Leistungen der medizinischen Hauskrankenpflege  § 48 
   

6. Abschnitt – Anstaltspflege   
Nächstgelegene geeignete Krankenanstalt § 49 
Kostenübernahmeerklärung § 50 
Aufenthaltsbestätigung § 51 
Arbeitsunfähigkeit nach Anstaltspflege § 52 
Pflegekostenzuschuss bei Anstaltspflege § 53 
   

7. Abschnitt – Verfahren bei Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit   

Bewilligungspflicht § 54 
Verspäteter Antritt von Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit § 55 
Aufenthaltsbestätigung § 56 
   

8. Abschnitt – Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft   
Wochengeld § 57 
Kostenübernahmeerklärung § 58 
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9. Abschnitt – Überprüfung der ärztlichen Anordnungen und des 
Gesundheitszustandes   

Einhaltung der ärztlichen Anordnungen § 59 
Krankenbesuchsdienst § 60 
Prüfung des Gesundheitszustandes § 61 
   

10. Abschnitt – Erkrankung außerhalb des Kassenbereiches bzw. 
außerhalb des Bundesgebietes   

Erkrankung außerhalb des Wohnortes bzw. Kassenbereiches im Inland § 62 
Europäische Krankenversicherungskarte EKVK, Zwischenstaatlicher 
Betreuungsschein, sonstige gemeinschaftsrechtliche oder bilaterale 
Anspruchsbescheinigungen § 63 
   

11. Abschnitt – Melde- und Auskunftspflicht der Versicherten   
Meldepflicht § 64 
Auskunftspflicht § 65 
   

12. Abschnitt – Verpflichtung zur Einholung einer SV-ärztlichen 
Bewilligung und Verpflichtung zur Einholung einer Vorabgenehmigung 

bei Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen im Ausland   
Vorherige SV-ärztliche Bewilligung § 66 
Verpflichtung zur Einholung einer Vorabgenehmigung bei Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland § 67 
   

13. Abschnitt – Regelung für Härtefälle   
Härtefälle § 68 
   

14. Abschnitt – Schlussbestimmungen   
Wirksamkeitsbeginn § 69 
Wirksamkeitsbeginn der 1. Änderung § 70 

Anhänge   
Leistungen, für die eine SV-ärztliche Bewilligung erforderlich ist  Anhang 1 
Sonstige Heilbehelfe und Hilfsmittel gemäß §§ 137 und 154 ASVG, für die keine 
Vorbewilligung der Kasse erforderlich ist  Anhang 2 
Bescheinigung als provisorischer Ersatz für die Europäische 
Krankenversicherungskarte  Anhang 3 
Erklärung des in einem EU-Mitgliedstaat, EWR-Staat oder der Schweiz versicherten 
Patienten bei Inanspruchnahme von Sachleistungen während eines vorübergehenden 
Aufenthaltes in Österreich (Patientenerklärung zur Verwendung der Europäischen 
Krankenversicherungskarte)  Anhang 4 
Leistungsarten, für die eine elektronische Administrationsunterstützung durch das 
elektronische Bewilligungs- und Antragsservice (eBS) besteht  Anhang 5“ 

 

2. § 1 Abs. 1 lautet: 

 „(1) Ärztliche Hilfe wird von der Kasse durch 

 1. Vertragsärzte/Vertragsärztinnen, 

 2. Vertrags-Gruppenpraxen, 

 3. eigene Einrichtungen (z.B. Ambulatorien), 

 4. Vertragseinrichtungen, 

 5. Wahlärzte/Wahlärztinnen, 

 6. Wahl-Gruppenpraxen oder 

 7. Wahleinrichtungen 
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geleistet, soweit sie ausreichend und zweckmäßig ist sowie das Maß des Notwendigen nicht überschreitet. 
Wahlarzt/Wahlärztin ist jede/r freiberuflich tätige Arzt/Ärztin, der/die mit der Kasse keinen Vertrag über die 
Sachleistungsverrechnung (Abs. 2) abgeschlossen hat. Wahl-Gruppenpraxis ist jede Gruppenpraxis, die mit der Kasse 
keinen Vertrag über die Sachleistungsverrechnung nach Abs. 2 abgeschlossen hat. Wahleinrichtung ist eine behördlich 
bewilligte Einrichtung, die mit der Kasse keinen Vertrag über die Sachleistungsverrechnung (Abs. 2) abgeschlossen 
hat.“ 
 

3. Im § 1 Abs. 2 wird der Verweis auf „§ 5“ durch den Verweis auf „§ 6“ ersetzt. 
 

4. Im § 1 Abs. 3 wird der Verweis auf „§§ 28 ff.“ durch den Verweis auf „§§ 37 ff.“ ersetzt. 
 

5. § 1 Abs. 4 lautet: 

 „(4) In einem Kalendervierteljahr können nicht 

 1. mehrere Vertragsärzte/Vertragsärztinnen für Allgemeinmedizin oder 

 2. mehrere Vertragsfachärzte/Vertragsfachärztinnen des gleichen Fachgebietes 

auf Rechnung der Kasse in Anspruch genommen werden, ausgenommen die Fälle, in denen nach § 8 etwas anderes 
bestimmt ist.“ 
 

6. Im § 2 Abs. 1 wird die Wortfolge „Jeder Benützer/jede Benützerin“ durch die Wortfolge  
„Jeder Benützer/Jede Benützerin“ ersetzt. 
 

7. Im § 2 Abs. 2 wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 5 Abs. 1 und Abs. 2 Z 2“ durch den Verweis auf  
„§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 Z 2“ ersetzt. 
 

8. Im § 2 Abs. 5 Z 1 wird die Wortfolge „im Internet“ durch die Wortfolge  
„im Internet unter www.ris.bka.gv.at/SVRecht/“ ersetzt. 
 

9. Die bisherigen §§ 2a bis 36 erhalten die Bezeichnungen „3“ bis „47“. 
 

10. § 4 Abs. 1 Z 5 (neu) entfällt. Die bisherigen Z 6 bis 19 erhalten die Bezeichnungen „5“ bis „18“. 
 

11. Im § 4 Abs. 1 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 9“ durch den Verweis auf „§ 14“ ersetzt. 
 

12. Im § 4 Abs. 1 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „Abs. 3 Z 4 und 5“ durch den Verweis auf  
„Abs. 4 Z 4 und 5“ ersetzt. 
 

13. Im § 4 (neu) erhalten die bisherigen Abs. 1a bis 9 die Bezeichnungen „2“ bis „10“. 
 

14. Im § 4 Abs. 4 Z 3 (neu) wird die Wortfolge „Der/die Versicherte“ durch die Wortfolge „Der/Die Versicherte“ ersetzt. 
 

15. Im § 4 Abs. 4 Z 3 (neu) wird der Verweis auf „§ 9“ durch den Verweis auf „§ 14“ ersetzt. 
 

16. Im § 4 Abs. 4 Z 4 (neu) wird der Verweis auf „Abs. 2“ durch den Verweis auf „Abs. 3“ ersetzt. 
 

17. Im § 4 Abs. 4 Z 6 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 358 Abs. 3 ASVG“ durch den Verweis auf  
„§ 358 ASVG“ ersetzt. 
 

18. Im § 4 Abs. 5 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§§ 5 ff.“ durch den Verweis auf „§§ 6 ff.“ ersetzt. 
 

19. § 4 Abs. 8 (neu) lautet: 

 „(8) Die Kasse kann in begründeten Fällen (z. B. minderer Grad des Verschuldens) von der Einhebung der 
Beträge für die Neuausstellung einer e-card nach Abs. 4 Z 7, § 13 Abs. 4 oder nach § 15 Abs. 2 absehen.“ 
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20. Im § 4 Abs. 9 (neu) wird der Verweis auf „Abs. 6“ durch den Verweis auf „Abs. 7“ ersetzt. 
 

21. Im § 4 Abs. 9 (neu) wird der Verweis auf „Abs. 9“ durch den Verweis auf „Abs. 10“ ersetzt. 
 

22. § 4 Abs. 10 Z 1 (neu) lautet: 

 „1. Für Personen, welche die Zahlung des Betrages nach Abs. 4 Z 7, § 13 Abs. 4 oder nach § 15 Abs. 2 
verweigern.“ 

 

23. Im § 5 Abs. 7 Z 2 (neu) wird der Verweis auf „§ 7b Abs. 2“ durch den Verweis auf „§ 12 Abs. 2“ ersetzt. 
 

24. Im § 5 Abs. 7 (neu) wird der Verweis auf „§ 7b Abs. 2 Z 1“ durch den Verweis auf „§ 12 Abs. 2 Z 1“ ersetzt. 
 

25. Im § 5 Abs. 7 (neu) wird die Wortfolge „Der Inhaber/die Inhaberin“ durch die Wortfolge  
„Der Inhaber/Die Inhaberin“ ersetzt. 
 

26. § 6 Abs. 1 Z 1 (neu) lautet: 

 „1. die e-card oder (nach § 9 dieser Krankenordnung gemäß § 31a Abs. 2 ASVG idF SVÄG 2004, BGBl. I 
Nr. 18/2004) eine diese ersetzende Bürgerkarte, wenn die Leistung als Anspruchsberechtigte/r eines 
österreichischen Krankenversicherungsträgers in Anspruch genommen wird, oder“ 

 

27. Im § 6 Abs. 1 Z 3 lit. b) (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 3 Abs. 8“ durch den Verweis auf  
„§ 4 Abs. 9“ ersetzt. 
 

28. Im § 6 Abs. 1 (neu) wird die Wortfolge „Der Behandler/die Behandlerin“ durch die Wortfolge 
 „Der Behandler/Die Behandlerin“ ersetzt. 
 

29. Im § 6 Abs. 2 Z 2 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 6“ durch den Verweis auf „§ 9“ ersetzt. 
 

30. Im § 6 Abs. 5 Z 2 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 5a Abs. 1“ durch den Verweis auf  
„§ 7 Abs. 1“ ersetzt. 
 

31. Im § 6 Abs. 6 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 50“ durch den Verweis auf „§ 62“ ersetzt. 
 

32. Im § 6 Abs. 9 (neu) wird die Wortfolge „Jeder/jede Versicherte“ durch die Wortfolge  
„Jeder/Jede Versicherte“ ersetzt. 
 

33. Im § 8 Abs. 1 (neu) wird die Wortfolge „Der behandelnde Vertragsarzt/die behandelnde Vertragsärztin“ durch die 
Wortfolge „Der behandelnde Vertragsarzt/Die behandelnde Vertragsärztin“ ersetzt. 
 

34. Im § 8 Abs. 1 Z 2 (neu) wird die Wortfolge „der Patient“ durch die Wortfolge „der Patient/die Patientin“ ersetzt. 
 

35. Im § 10 Abs. 1 Z 2 (neu) wird jeweils der Verweis auf „§ 3 Abs. 1“ durch den Verweis auf „§ 4 Abs. 1“ ersetzt. 
 

36. Im § 10 Abs. 1 Z 2 (neu) wird nach dem Klammerausdruck „(§ 128 ASVG)“ ein Beistrich gesetzt. 
 

37. Im § 10 Abs. 1 Z 4 lit. c) (neu) wird der Verweis auf „§ 7a Abs. 1 Z 4 und 5“ durch den Verweis auf  
„§ 11 Abs. 1 Z 4 und 5“ ersetzt. 
 

38. In den §§ 10 Abs. 1 Z 4 lit. d) (neu) und 12 Abs. 1 Z 1 (neu) wird jeweils der Verweis auf „§ 3 Abs. 3 Z 2“ durch den 
Verweis auf „§ 4 Abs. 4 Z 2“ ersetzt. 
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39. Im § 10 Abs. 2 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 2 Abs. 6, § 8 Abs. 1“ durch den Verweis auf  
„§ 2 Abs. 5, 13 Abs. 1“ ersetzt. 
 

40. Im § 11 Abs. 1 Z 4 und 5 (neu) wird jeweils im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 7 Abs. 1“ durch den Verweis 
auf „§ 10 Abs. 1“ ersetzt. 
 

41. Im § 12 Abs. 3 (neu) wird der Verweis auf „§ 7a Abs. 1 Z 1 und 2“ durch den Verweis auf  
„§ 11 Abs. 1 Z 1 und 2“ ersetzt. 
 

42. Im § 12 Abs. 3 Z 1 (neu) wird der Verweis auf „§ 8“ durch den Verweis auf „§ 13“ ersetzt. 
 

43. Im § 13 Abs. 1 (neu) wird die Wortfolge „in § 2 Abs. 6“ durch die Wortfolge „im § 2 Abs. 5“ ersetzt. 
 

44. Im § 13 Abs. 1 (neu) wird der Verweis auf „Signaturgesetz (§ 21 SigG)“ durch den Verweis auf  
„Signatur- und Vertrauensdienstegesetz (§ 5 SVG)“ ersetzt. 
 

45. Im § 14 Abs. 3 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 119 BKUVG“ durch den Verweis auf  
„§ 119 B-KUVG“ ersetzt. 
 

46. Im § 14 Abs. 5 (neu) wird die Wortfolge „dem Versicherten oder Anspruchsberechtigten“ durch die Wortfolge 
„dem/der Versicherten oder Anspruchsberechtigten“ ersetzt. 
 

47. § 19 Abs. 1 (neu) lautet: 

„(1) Der/Die Anspruchsberechtigte hat dem/der behandelnden Arzt/Ärztin und der Kasse mitzuteilen, 

 1. ob er/sie sich die Krankheit oder Verletzung 

 a) durch fremdes Verschulden, 

 b) bei einem Unfall (insbesondere bei einem Verkehrsunfall), 

 c) bei einem Unfall im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit (Arbeitsunfall, Unfall auf Wegen, die mit der 
Arbeit verbunden waren) 

zugefügt hat oder 

 2. ob er/sie vor dem Eintritt der Verletzungen alkoholische Getränke oder Suchtgifte konsumiert hat oder 

 3. ob die Krankheit oder Verletzung auf 

 a) die Folgen eines früheren Arbeitsunfalles, 

 b) eine Berufskrankheit, 

 c) eine Dienstbeschädigung nach dem 
 aa) Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), z.B. Kriegsverletzungen, 
 bb) Heeresentschädigungsgesetz (HEG) oder Heeresversorgungsgesetz (HVG), 

z.B. Verletzungen im Präsenzdienst oder bei Waffenübungen, 
 cc) Strafvollzugsgesetz (StVG), z.B. beim Unfall eines/einer Strafgefangenen, 

 d) eine Gesundheitsschädigung nach dem 
 aa) Verbrechensopfergesetz, 
 bb) Impfschadengesetz oder 
 cc) Opferfürsorgegesetz, z.B. durch Lageraufenthalte, 

zurückzuführen ist.“ 
 

48. In den §§ 20 Abs. 2 (neu), 21 Abs. 2 (neu), 22 Abs. 2 (neu) und 24 Abs. 2 (neu) wird jeweils der Verweis auf  
„§§ 28 ff.“ durch den Verweis auf „§§ 37 ff.“ ersetzt. 
 

49. § 22 Abs. 1 (neu) lautet: 

 „(1) Ergotherapeutische Behandlungen können bei den Vertragspartnern/Vertragspartnerinnen (eigenen 
Einrichtungen) der Kasse, die zur Durchführung dieser Behandlungen berechtigt sind, über Verordnung 
(Zuweisung) durch 

 1. eine/n Vertragsärztin/Vertragsarzt, eine Vertrags-Gruppenpraxis oder 

 2. eine eigene Einrichtung (Vertragseinrichtung) 
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auf Rechnung der Kasse in Anspruch genommen werden.“ 
 

50. § 23 Abs. 1 Z 4 (neu) lautet: 

 „4. die Originalhonorarnote muss folgende Angaben enthalten: 

 a) Familien- bzw. Nachname, Vorname und Versicherungsnummer des/der Versicherten; bei Behandlung 
eines/einer Angehörigen zusätzlich seine/ihre Personaldaten, 

 b) Diagnose (ICD-Code), 

 c) Behandlungsmethode, 

 d) Anzahl der Behandlungen (Sitzungen), 

 e) Angaben darüber, ob eine Einzel- oder Gruppenbehandlung(sitzung) erfolgte, 

 f) Datum und Dauer der einzelnen Behandlungen (Sitzungen), 

 g) Zahlungsbestätigung, stattdessen kann auch der verwendete Einzahlungsnachweis (Zahlschein, Erlagschein, 
Kontoauszug) im Original übergeben werden; liegt kein Einzahlungsnachweis vor, kann im begründeten 
Einzelfall der/die Anspruchsberechtigte die Zahlung mit eigenhändiger Unterschrift bestätigen, 

 h) Unterschrift und Ordinationsstempel des/der Psychotherapeuten/Psychotherapeutin bzw. der in Betracht 
kommenden Einrichtung.“ 

 

51. Im § 23 Abs. 3 (neu) wird jeweils der Verweis auf „in § 28 Abs. 1“ durch den Verweis auf „im § 37 Abs. 1“ ersetzt. 
 

52. Die Überschrift des 2. Abschnittes lautet: 

„2. Abschnitt 

Zahnbehandlung und Zahnersatz sowie Kieferregulierungen für Kinder und Jugendliche 
(§§ 153 und 153a ASVG)“ 

 

53. Im § 26 Abs. 2 (neu) wird der Verweis auf „§§ 2 bis 13“ durch den Verweis auf „§§ 2 bis 19“ ersetzt. 
 

54. § 26 Abs. 4 (neu) lautet: 

 „(4) Vor Beginn der Behandlung muss der/die Anspruchsberechtigte eine Genehmigung der Kasse einholen, wenn 

 1. kieferorthopädische Behandlungen (Kieferregulierungen) oder 

 2. der unentbehrliche Zahnersatz 

auf Rechnung der Kasse in Anspruch genommen werden sollen. Dies gilt auch für Zuschüsse zu diesen Leistungen 
sowie für Zuschüsse zu Leistungen der Zahnbehandlung nach den Bestimmungen der Satzung. Diese Genehmigung 
wird ungültig, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten verwendet wird. Die Kasse kann, wenn besondere Gründe 
vorhanden sind, auf die vorherige Genehmigung verzichten.“ 
 

55. Im § 26 Abs. 6 (neu) wird der Verweis auf „§ 31“ durch den Verweis auf „§ 40“ ersetzt. 
 

56. Im § 27 Abs. 1 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 32a Abs. 4 der Satzung“ durch den Verweis auf 
„§ 34 Abs. 4 der Satzung“ ersetzt. 
 

57. Im § 27 Abs. 2 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 32a Abs. 5 der Satzung“ durch den Verweis auf 
„§ 34 Abs. 5 der Satzung“ ersetzt. 
 

58. Im § 27 Abs. 3 (neu) wird der Verweis auf „§ 19 Abs. 2 und 3“ durch den Verweis auf „§ 26 Abs. 2 und 3“ ersetzt. 
 

59. Im § 27 Abs. 4 (neu) wird der Verweis auf „§ 52 Abs. 1 und 2“ durch den Verweis auf „§ 64 Abs. 1 und 2“ ersetzt. 
 

60. § 27 Abs. 5 (neu) lautet: 

 „(5) Als Kieferorthopäde bzw. Kieferorthopädin im Sinn des § 27 und des § 41 gelten Fachärzte und 
Fachärztinnen für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, die die Voraussetzungen des  
§ 34 Abs. 5 Z 5 der Satzung erfüllen.“ 

 



Steiermärkische Gebietskrankenkasse (STGKK) Verlautbarung Nr.: 7/2017 

1. Änderung der Krankenordnung 

www.ris.bka.gv.at  8 von 16 

61. Die Überschrift des 3. Abschnittes lautet: 

„3. Abschnitt 

Heilmittel, Heilbehelfe und Hilfsmittel 
(§§ 136, 137, 154 ASVG)“ 

 

62. Im § 28 Abs. 4 (neu) wird der Verweis auf „§§ 32 und 33“ durch den Verweis auf „§§ 43 und 44“ ersetzt. 
 

63. In den §§ 28 Abs. 6 (neu), 30 Abs. 6 (neu) und 31 Abs. 6 (neu) wird jeweils der Verweis auf „§ 5 Abs. 11“ durch den 
Verweis auf „§ 6 Abs. 11“ ersetzt. 
 

64. § 32 Abs. 1 Z 7 (neu) lautet: 
„7. Sehbehelfe 

a) Brillen 
b) Kontaktlinsen 

 
3 Jahre 
2 Jahre“ 

 

65. § 32 Abs. 1 Z 7a. (neu) entfällt. 
 

66. § 32 Abs. 1 Z 9 (neu) lautet: 
„9. Zurichtungen an Konfektionsschuhen 

a) für Kinder bis zu 14 Jahren 
½ Jahr 
¼ Jahr“ 

 

67. § 33 Abs. 1 (neu) lautet: 

„(1) Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit werden für Anspruchsberechtigte, die Anspruch 

 1. auf Krankengeld oder 

 2. auf Fortzahlung des Entgelts 

haben, durch den Vertragsarzt/die Vertragsärztin, die Vertrags-Gruppenpraxis oder die Vertragseinrichtung bzw. durch 
eine eigene Einrichtung der Kasse gemeldet. Mit dem Einlangen dieser Meldung wird der/die Anspruchsberechtigte von 
der ansonsten ihm/ihr obliegenden Meldeverpflichtung befreit.“ 
 

68. Im § 38 Abs. 1 (neu) wird der Verweis auf „§ 5b“ durch den Verweis auf „§ 8“ ersetzt. 
 

69. Im § 39 Abs. 2 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 54“ durch den Verweis auf „§ 66“ ersetzt. 
 

70. Im § 39 Abs. 3 (neu) wird jeweils der Verweis auf „§ 5a Abs. 1“ durch den Verweis auf „§ 7 Abs. 1“ ersetzt. 
 

71. Im § 40 Abs. 1 (neu) wird der Verweis auf „§ 19 Abs. 4“ durch den Verweis auf „§ 26 Abs. 4“ ersetzt. 
 

72. Im § 40 Abs. 2 (neu) wird der Verweis auf „§ 28 Abs. 1“ durch den Verweis auf „§ 37 Abs. 1“ ersetzt. 
 

73. Im § 40 Abs. 4 (neu) wird der Verweis auf „§ 30 Abs. 4“ durch den Verweis auf „§ 39 Abs. 4“ ersetzt. 
 

74. Im § 41 Abs. 1 (neu) wird der Verweis auf „§ 19a Abs. 1 Z 7 bis 11“ durch den Verweis auf  
„§ 27 Abs. 1 Z 7 bis 11“ ersetzt. 
 

75. Im § 41 Abs. 1 (neu) wird der Verweis auf „§ 28“ durch den Verweis auf „§ 37“ ersetzt. 
 

76. Im § 41 Abs. 2 (neu) wird der Verweis auf „§ 19a Abs. 2 Z 6 bis 9“ durch den Verweis auf  
„§ 27 Abs. 2 Z 6 bis 9“ ersetzt. 
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77. Im § 41 Abs. 2 Z 1 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 32a Abs. 5 Z 5 der Satzung“ durch den 
Verweis auf „§ 34 Abs. 5 Z 5 der Satzung“ ersetzt. 
 

78. Im § 41 Abs. 2 Z 3 (neu) wird im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 28“ durch den Verweis auf „§ 37“ ersetzt. 
 

79. Im § 41 Abs. 2 Z 4 lit. b (neu) wird der Verweis auf „§ 32a Abs. 7 Z 1 und 2 der Satzung“ durch den Verweis auf 
„§ 34 Abs. 7 Z 1 und 2 der Satzung“ ersetzt. 
 

80. Im § 42 Abs. 1 (neu) wird der Verweis auf „§ 36a iVm Anhang 6a der Satzung“ durch den Verweis auf  
„§ 39 iVm Anhang 6a der Satzung“ ersetzt. 
 

81. Im § 44 (neu) wird der Verweis auf „§ 32“ durch den Verweis auf „§ 43“ ersetzt. 
 

82. § 45 (neu) lautet: 

„§  45. (1) Wird für die der ärztlichen Hilfe gleichgestellten Behandlungen nicht ein Vertragspartner/eine 
Vertragspartnerin (eine eigene Einrichtung) der Kasse in Anspruch genommen, erstattet die Kasse die Kosten, wenn 
der/die Anspruchsberechtigte das Privathonorar gezahlt hat und er/sie die Originalhonorarnote (Rechnung) nach der 
Behandlung der Kasse übergibt. Anstelle der Originalhonorarnote kann, wenn dies im § 37 Abs. 1 vorgesehen ist, 
sofern die Identität des/der Anspruchsberechtigten feststeht, eine Kopie der Originalhonorarnote, unabhängig davon, ob 
diese in Papierform vorliegt oder elektronisch erstellt wurde oder eine im Auftrag des/der Anspruchsberechtigten von 
einem Leistungserbringer/einer Leistungserbringerin ohne Kassenvertrag direkt an die Kasse übermittelte, bereits 
bezahlte elektronische Rechnung (Datensatz) nach den dafür im § 37 Abs. 1 festgelegten Regeln übergeben oder auf 
elektronischem Weg übermittelt werden. 

(2) Die Honorarrechnung muss die Angaben nach § 37 Abs. 1, insbesondere genaue Angaben über die erbrachten 
Leistungen (Art der Leistungen, Behandlungszeitraum, Zahl der Behandlungen usw.) enthalten. 

(3) §§ 38 und 39 gelten sinngemäß.“ 
 

83. § 46 (neu) lautet:  

„§ 46. (1) Wenn für die Beschaffung eines Heilbehelfes nicht ein/eine Vertragspartner/in der Kasse in Anspruch 
genommen wird, erstattet die Kasse die Kosten, wenn der/die Anspruchsberechtigte das Privathonorar gezahlt hat und 
er/sie die Honorarnote der Kasse übergibt. 

(2) Wenn zum Bezug des Heilbehelfes die Bewilligung der Kasse (§ 30 Abs. 2) erforderlich ist, muss sie vorher 
eingeholt werden. Dabei ist für tariflich nicht geregelte Heilbehelfe ein Kostenvoranschlag des Lieferanten/der 
Lieferantin vorzulegen. 

(3) Bei der Ermittlung der Kostenerstattung sind die vertraglich vorgesehenen Abgabebestimmungen in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht entsprechend anzuwenden. Die §§ 32, 37 Abs. 1 und 39 Abs. 1 und 4 gelten 
sinngemäß.“ 
 

84. § 47 Abs. 2 (neu) lautet:  

„(2) Wenn zum Bezug des Hilfsmittels die Bewilligung der Kasse (§ 31 Abs. 2) erforderlich ist, muss sie vorher 
eingeholt werden. Dabei ist für tariflich nicht geregelte Hilfsmittel ein Kostenvoranschlag des 
Lieferanten/der Lieferantin vorzulegen.“ 

 

85. § 47 Abs. 3 (neu) lautet:  

„(3) Bei der Ermittlung der Kostenerstattung sind die vertraglich vorgesehenen Abgabebestimmungen in qualitativer 
und quantitativer Hinsicht entsprechend anzuwenden. Die §§ 32, 37 Abs. 1 und 39 Abs. 1 und 4 gelten 
sinngemäß.“ 

 

86. Nach § 47 (neu) wird folgender § 48 samt Überschrift eingefügt: 

„Kostenzuschuss für Leistungen der medizinischen Hauskrankenpflege 

§ 48.  Auf Grund des Bestehens von Verträgen ist keine Regelung vorgesehen.“ 
 

87. Die bisherigen §§ 37 bis 56 erhalten die Bezeichnungen „49“ bis „69“. 
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88. Im § 50 Abs. 2 (neu) wird der Verweis auf „§ 5 Abs. 11“ durch den Verweis auf „§ 6 Abs. 11“ ersetzt. 
 

89. § 51 (neu) lautet:  

„§ 51. Bei der Entlassung aus der Krankenanstalt erhält der/die Anspruchsberechtigte eine Aufenthaltsbestätigung. 
Diese ist der Kasse unverzüglich vorzulegen. Die Verpflichtung des/der Anspruchsberechtigten entfällt, wenn die 
Entlassung von der Krankenanstalt der Kasse auf Grund bestehender Vereinbarungen direkt mitgeteilt wird.“ 
 

90. Im § 52 (neu) wird der Verweis auf „§ 24 Abs. 3“ durch den Verweis auf „§ 33 Abs. 3“ ersetzt. 
 

91. Im § 53 Abs. 1 und 2 (neu) wird jeweils im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 28 Abs. 1 Z 1 bis 9“ durch den 
Verweis auf „§ 37 Abs. 1 Z 1 bis 9“ ersetzt. 
 

92. § 55 Abs. 1 (neu) lautet:  

„(1) Wenn die Kasse eine gänzliche oder teilweise Kostenübernahme für einen 

 1. Genesungs- oder Erholungsaufenthalt, 

 2. Landaufenthalt, 

 3. Aufenthalt in einem Kurort oder einer Kuranstalt 

zugesagt hat und der/die Berechtigte den Aufenthalt nicht zur vorgesehenen Zeit antreten kann, hat er/sie dies und die 
Gründe dafür möglichst rasch der Kasse zu melden. Die Kasse kann ihre Zusage widerrufen, wenn die Meldung 
unterlassen bzw. nicht rechtzeitig erstattet wurde oder nicht hinreichend begründet ist.“ 
 

93. § 56 (neu) lautet: 

„§ 56. Nach der Entlassung aus einer Einrichtung, in der sich der/die Berechtigte während einer Maßnahme nach 
§ 55 Abs. 1 aufgehalten hat, ist der Kasse die Aufenthaltsbestätigung unverzüglich vorzulegen. Diese Verpflichtung 
entfällt, wenn die Entlassung der Kasse auf Grund bestehender Vereinbarungen direkt mitgeteilt wird. Bei Genesungs- 
oder Erholungsaufenthalten bzw. bei einem Landaufenthalt entscheidet die Kasse über die Arbeitsunfähigkeit; im Fall 
der Arbeitsunfähigkeit danach gilt § 52 entsprechend.“ 
 

94. § 58 (neu) lautet:  

„§ 58. (1) Bei Inanspruchnahme von Anstaltspflege in einer Krankenanstalt ist in der Regel ein vom behandelnden 
Arzt/von der behandelnden Ärztin oder der behandelnden Gruppenpraxis ausgestellter Antrag auf Anstaltspflege vor der 
Aufnahme der Krankenhausverwaltung zu übergeben. 

(2) Die Entlassung aus der Krankenanstalt ist der Kasse mit der Aufenthaltsbestätigung mitzuteilen. Diese 
Verpflichtung entfällt, wenn die Entlassung der Kasse auf Grund bestehender Vereinbarungen direkt mitgeteilt wird. 

(3) Bei einer Entbindung in einer Krankenanstalt ohne Vertrag mit der Kasse gilt § 53 sinngemäß.“ 
 

95. Im § 63 Abs. 1 (neu) wird der Verweis auf „§ 5 Abs. 2 und 3“ durch den Verweis auf „§ 6 Abs. 2 und 3“ ersetzt. 

96. Die Überschrift des 11. Abschnittes lautet: 

„11. Abschnitt 

Melde- und Auskunftspflicht der Versicherten“ 
 

97. § 64 Abs. 1 (neu) lautet:  

 „(1) Wer Leistungen der Kasse erhält, muss jede Änderung 

 1. des Wohnsitzes, 

 2. des Familienstandes, 

 3. der Anspruchsberechtigung für Angehörige 

längstens binnen zwei Wochen der Kasse melden.“ 
 

98. § 64 Abs. 2 (neu) lautet: 

 „(2) Diese Meldepflicht ist 

 1. vom/von der Versicherten oder 
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 2. vom/von der Leistungsbezieher/in 

zu erfüllen.“ 
 

99. § 65 Abs. 1 (neu) lautet:  

 „(1) Anspruchsberechtigte und Leistungsempfänger/innen sind verpflichtet, der Kasse über alle Umstände, die 

 1. für das Versicherungsverhältnis, 

 2. für Leistungen der Kasse, 

 3. für Rückforderungsansprüche der Kasse 

von Bedeutung sind, wahrheitsgemäß Auskunft zu geben und bei einer allfälligen Überprüfung mitzuwirken.“ 
 

100. Im § 67 Abs. 1 (neu) wird jeweils die Wortfolge „Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz“ durch die Wortfolge  
„des Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetzes“ ersetzt. 
 

101. Im § 67 Abs. 3 (neu) wird der Verweis auf „§ 54“ durch den Verweis auf „§ 66“ ersetzt. 
 

102. Nach § 69 (neu) wird folgender § 70 samt Überschrift eingefügt: 

„Wirksamkeitsbeginn der 1. Änderung 

§ 70. (1) Die Änderungen treten mit Ausnahme der §§ 4 Abs. 1, 13 Abs. 1, 19 Abs. 1 Z 3 lit. c sublit. bb) sowie des 
Anhanges 2 letzter Satz mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 

(2) § 4 Abs. 1 tritt rückwirkend mit 01.01.2017 in Kraft. 

(3) Die §§ 13 Abs. 1, 19 Abs. 1 Z 3 lit. c sublit. bb) sowie Anhang 2 letzter Satz treten rückwirkend mit 01.07.2016 
in Kraft.“ 
 

103. Im Anhang 1 Z 6 lit. b) wird der Verweis auf „§ 54a Abs. 1“ durch den Verweis auf „§ 67 Abs. 1“ ersetzt. 

104. Anhang 2 letzter Satz lautet: 

„Für Personen, die auf Grund der Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 (KOVG 1957) 
und des Heeresentschädigungsgesetzes (HEG) oder des Heeresversorgungsgesetzes (HVG) zur 
Krankenversicherung gemeldet sind, gilt Anhang 2 nicht.“ 
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105. Anhang 3 lautet: 
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106. Anhang 4 lautet: 
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* 

Die 1. Änderung der Krankenordnung 2016 wurde vom Vorstand der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse am 
15.12.2016 beschlossen und von der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen mit Bescheid vom 11.01.2017, 
GZ: BMGF-96440/0001-II/A/7/2017 genehmigt. 
 

Die Obfrau: Die leitende Angestellte: 

Mag. Nussbaum HR Mag. Hirschenberger 
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	79. Im § 41 Abs. 2 Z 4 lit. b (neu) wird der Verweis auf „§ 32a Abs. 7 Z 1 und 2 der Satzung“ durch den Verweis auf „§ 34 Abs. 7 Z 1 und 2 der Satzung“ ersetzt.
	80. Im § 42 Abs. 1 (neu) wird der Verweis auf „§ 36a iVm Anhang 6a der Satzung“ durch den Verweis auf  „§ 39 iVm Anhang 6a der Satzung“ ersetzt.
	81. Im § 44 (neu) wird der Verweis auf „§ 32“ durch den Verweis auf „§ 43“ ersetzt.
	82. § 45 (neu) lautet:
	83. § 46 (neu) lautet:
	84. § 47 Abs. 2 (neu) lautet:
	85. § 47 Abs. 3 (neu) lautet:
	86. Nach § 47 (neu) wird folgender § 48 samt Überschrift eingefügt:
	87. Die bisherigen §§ 37 bis 56 erhalten die Bezeichnungen „49“ bis „69“.
	88. Im § 50 Abs. 2 (neu) wird der Verweis auf „§ 5 Abs. 11“ durch den Verweis auf „§ 6 Abs. 11“ ersetzt.
	89. § 51 (neu) lautet:
	90. Im § 52 (neu) wird der Verweis auf „§ 24 Abs. 3“ durch den Verweis auf „§ 33 Abs. 3“ ersetzt.
	91. Im § 53 Abs. 1 und 2 (neu) wird jeweils im Klammerausdruck der Verweis auf „§ 28 Abs. 1 Z 1 bis 9“ durch den Verweis auf „§ 37 Abs. 1 Z 1 bis 9“ ersetzt.
	92. § 55 Abs. 1 (neu) lautet:
	93. § 56 (neu) lautet:
	94. § 58 (neu) lautet:
	95. Im § 63 Abs. 1 (neu) wird der Verweis auf „§ 5 Abs. 2 und 3“ durch den Verweis auf „§ 6 Abs. 2 und 3“ ersetzt.
	96. Die Überschrift des 11. Abschnittes lautet:

	„11. Abschnitt
	Melde- und Auskunftspflicht der Versicherten“
	97. § 64 Abs. 1 (neu) lautet:
	98. § 64 Abs. 2 (neu) lautet:
	99. § 65 Abs. 1 (neu) lautet:
	100. Im § 67 Abs. 1 (neu) wird jeweils die Wortfolge „Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz“ durch die Wortfolge  „des Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetzes“ ersetzt.
	101. Im § 67 Abs. 3 (neu) wird der Verweis auf „§ 54“ durch den Verweis auf „§ 66“ ersetzt.
	102. Nach § 69 (neu) wird folgender § 70 samt Überschrift eingefügt:
	103. Im Anhang 1 Z 6 lit. b) wird der Verweis auf „§ 54a Abs. 1“ durch den Verweis auf „§ 67 Abs. 1“ ersetzt.
	104. Anhang 2 letzter Satz lautet:
	105. Anhang 3 lautet:
	106. Anhang 4 lautet:
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